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Überbauung im Mühledorf 
Im Mühledorf soll ein Grundstück überbaut werden. Für die Erschliessung desselben 
wurde vom Ingenieur eine Kostenschätzung erstellt. Die Wasserversorgung wird mit  
Fr. 80'000.00 vorangeschlagen, die Kanalisation kostet Fr. 120'000.00. Das 
Kreidtbegehren wird der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2018 gestellt.  
 
Neue Vollzugsbestimmungen für die Feuerungskontrolle 
Am 1. Juli 2018 tritt die neue Luftreinhalteverordnung des Kantons Solothurn in Kraft. 
Gemäss der neuen Gesetzgebung obliegt die Feuerungskontrolle sodann dem Bau- und 
Justizdepartement, vertreten durch das Amt für Umwelt. Die Gemeinden haben keine 
Aufgaben mehr im Vollzug der Feuerungskontrolle. Die Aufhebung des entsprechenden 
Reglements wird der Gemeindeversammlung beantragt.  
 
In Kürze:  

• Der Gemeinderat genehmigt die Schlussabrechnung und die definitiven 
Erschliessungsbeiträge für die Erschliessng des Grienackerwegs. Die Anstösser 
werden demnächst mit den Perimeterverfügungen bedient.  

• Nach erfolgter Submission für die Strassenreparaturen 2018, folgte der Rat den 
Anträgen der Werk-/Wasserkommission zur Arbeitsvergabe. Folgende Aufträge 
wurden erteilt:  
Strassenreparaturen, Andreas Meier AG, Niedergösgen, zum Nettopreis von  
Fr. 51'452.35; 
Schachtabdeckungen: Kummler+Matter AG, Niedergösgen, zum Nettopreis von  
Fr. 22'483.00: 
Belagrisssanierungen: RSAG, Frenkendorf, zum Nettpreis von Fr. 15'027.10; 
Oberflächenbehandlung mit Kalkmikrobelag: Ziegler AG, Solothurn, zum 
Nettopreis von Fr. 48'895.80. 

• Der Gemeinderat gibt den Kredit über Fr. 34'300.00 für die Anschaffung eines 
multifunktionalen Unkrautvernichters frei.  

• Der Gemeinderat genehmigt einen Beitrag von Fr. 245.00/pro Jahr an die Pro 
Juventute. Der Betrag wurde für drei Jahre genehmigt.  

• Der Rat schreibt uneinbringliche Steuern im Umfang von Fr. 37'378.00 für die 
Steuerjahre 2011, 2014, 2015 und 2016 ab. Aufgrund des kantonalen Entscheides 
werden auch drei Steuererlassgesuche für insgesamt Fr. 6'520.20 für das Jahr 2016 
gutgeheissen. 
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